
Bitte denken Sie daran… 
 

Seit dem 1. März 2020, gilt bundesweit das neue Masernschutzgesetz. 
 

 
Eltern, die ihre in Gemeinschaftseinrichtungen betreuten Kinder nicht impfen lassen, 

begehen künftig eine Ordnungswidrigkeit und müssen mit einer Geldbuße von bis zu 

2.500 Euro rechnen. Ein Bußgeld kommt auch bei nicht geimpftem Personal in 

Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen, Asylbewerberunterkünften sowie bei 

nicht geimpften Bewohnerinnen und Bewohnern von Heimen und Unterkünften in 

Betracht. In keinem Fall wird es eine Zwangsimpfung geben. 
 

 


